
A nMgâtt 
für die Erzdiüeefe Freiburg. 

fg, Mittwoch den 6. October 1873. 

Den Verkehr mit der kathol. Pfarrpfründ ekasse dahier, hier insbesondere die Anlage von 
Kapitalien kathol. Pfründen und Lokalfonds bei derselben betr. 

Nro. 16,982. An die Katholischen Stiftungs-Commissionen und Pfarrämter: 

Nach Anzeige der katholischen Pfarrpfründckasse dahier kompit es nicht selten vor, daß Geldpakete, welche für diese 
Kasse bestimmt sind, unter der Adresse der diesseitigen Behörde oder unserer Depositcn-Commission abgesandt, und umgekehrt 
Geld- und Urkunden-Sendungen, welche für uns bestimmt sind, an die gedachte Kasse adrcssirt werden, daß ferner sehr häufig 
bei Letzterer Geldpakete einlaufen, denen jeglicher Ausweis darüber fehlt, von wem die Sendung herrührt und was mit dem 
Gelde geschehen soll. 

Diese und ähnliche Vorkommnisse, welche von großer Nachlässigkeit zeugen, und nicht nur viele nnnöthige Mühe, 
sondern mitunter auch Nachtheile für die betreffenden Fonds und Pfründnießer verursachen, veranlassen uns, aus unseren 
0(fmmtmad;ung(n Dom 27. gebruat 1872 %ro. 4635 WnaeigemH %ro. 8, Dom 30. 3uK 1872 %r. 15,958 SlqeigebW 
Nro. 16, vom 4. Februar 1873 Nro. 2655 Anzeigeblatt Nro. 5 und vom 5. Juni v. Jrs. Nro. 10,514 Anzcigeblatt Nro. 9 
insbesondere folgende Bestimmungen zur Nachachtung in Erinnerung zu bringen. 

1. Jede Geld- und Werthsendung muß mit der genauen Adresse derjenigen Behörde, bezw. Kasse, für welche sie bestimmt 
ist, versehen und von einem Schreiben begleitet sein, aus welchem die einzelnen Gcldsorten oder bei Werth- 
papieren sPfandurkundcn, Sparkassenbüchern, Staatsobligationen) die Namen der Schuldner, die Größe (der 
Nominalwerth) der Kapitalforderungen, Datum, Nummer, Litera rc. rc. der Urkunden, Zahl und Vcrfalltermin 
der etwa beiliegenden Coupons rc. rc. genau und vollständig ersehen werden kann. Sendungen, die für die katho- 
lische Pfarrpfründckasse bestimmt sind, dürfen nur unter dieser, nicht aber unter der Adresse der diesseitigen 
Behörde oder der Depositen-Commission zur Post gegeben werden und umgekehrt. 

Geldsendungen an uns, die wir nicht ausdrücklich angeordnet haben, werden wir über Abzug der etwaigen 
Portoauslagen lediglich wieder an die Absender zurückgehen lassen (Bergl. unsere Bekanntmachung vom 27. Febr. 
1872 %r. 4635). 

2. Zur Einlage von Geldern katholisch-kirchlicher Lokalfonds und Pfründen in die Pfarrpfründekasse bedarf es keiner 
ausdrücklichen Genehmigung, da solche durch unsere Bekanntmachung vom 30. Juli 1872 Nro. 15,958 
allgemein ertheilt worden ist. Anfragen an die diesseitige Behörde oder an gedachte Kasse, ob bei dieser Gelder angelegt 
werden dürfen, bezw. ob sie Gelder annehme, sind daher künftig zu unterlassen. 

3. Die schriftlich einzureichenden Anträge auf Rückzahlung von Einlagekapitalien sind nicht an die Kasse, sondern 
an uns zu richten, und zwar unter Anschluß der betreffenden Schuldurkunden, soweit diese nicht im 
diesseitigen Depositorium aufbewahrt sind, und unter möglichst genauer Angabe des Zahlungstages, wenn 
die Zahlung, was manchmal erwünscht sein kann, und in der Regel auch Seitens der Pfarrpfründckasse keinem 
Anstande begegnen wird, schon vor Ablauf des Kündigungsvierteljahres geschehen soll. 

4. Wünschenswerth erscheint es im Interesse der Geschäftsvereinfachung, die Einlagekapitalien, soweit immer thunlich, 
abzurunden und zwar so, daß sie wenigstens durch 10 oder 100 Jk theilbar sind, ohne Reste übrig zu lassen. 

Bei diesem Anlasse machen wir schließlich darauf aufmerksam, daß nach Art. 18 des Reichsgesctzes vom 9. Juli 
1873 bis zum 1. Januar 1876 sämmtliche nicht auf Rcichswährung lautende Banknoten einzuziehen sind, 
und von diesem Termine an nur noch solche Banknoten, welche auf Reichswährung in Beträgen von nicht weniger als 100 Jk 
lauten, im Umlauf bleiben oder ausgegeben werden dürfen, daß ferner nach § 2 des Reichsgesetzes vom 30. April 187-* jeder 
deutsche Bundesstaat das von ihm seither ausgegebene Staatspapier geld spätestens bis zum 1. Juli l. Jrs. zur 
Einlösung öffentlich aufzurufen und thunlichst schnell einzuziehen hat, und daß vom 1. Januar 1876 an zur Annahme von 
Staatspapiergeld nur die Kassen desjenigen Staates verpflichtet sind, welcher das Papiergeld ausgegeben hat, daß es sich daher 
zur Vermeidung von Verlusten sowohl für die Stiftungs-Commissionen und Pfründnießer, als auch für die ihnen unterstehenden 
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9ie#r, nck# baoou geeignete (Eröffnung gu machen ist, empfiebO, schon bon je^t an Weber Sfaa#abterqelb 

rVnn'»WWeii, bie nicht in fReicbßWäbruug nnb in Betrügen non weniger ,0 â ausgefertigt slnb, an Zahlungsstatt anzunehmen, bie vorhanbenen Bestände an solchen Zahlungs- 
mittetn aber geeigneten Orts ungesäumt umzuwechseln, ober, soweit thnnlich, zu Zahlungen zu verwenden 

Raß mei^e b«t gu geschehen begüg# ber $atb g utb en st ü de fübbeuts^er Währung, me% nach ber Besannt- 
(Sn# 3Mimsterinmß ber Sinaugen born 15. 3uni [. 3rß. (Staatßangeiger %ro. 24 (Seite 186) feit 1 3uH [ 3rß 

n^t mehr a(ß gefe^i^eß Zab(ungßmitte( gesten, nnb nur noch biß Enbe beß BZonatß Ottobcr bei ben (Broßb. Staatßtassen 
in Zahlung angenommen ober umgewechselt werden. 

Karlsruhe den 21. September 1875. 

0oü)oli%r DGerjüftimgSrntl). 
I. E. e. Pr. 
©cbmibt. (Rufer. 

©ic Stellung und Vorlage der mit Ende 1874 abzuschließenden Rechnungen der kathol. kirchlichen 

Lokalfonds betr. 
Dtr. 17,150. Btit unserer Befamitmacbung born 11. 3uni b. 3rß. 9%r. 10,208 — Slngeigebsatt %r 12 — haben 

Wir bie fatbo(i,d)e.i St,ftungß,Eommifnonen ausgeforbert, für bie reebtgeitige Einfenbung obiger sRecbnungen Sorge gu tragen. 
A.a betfen ungeachtet eine große Angabt Rechnungen noch im Ssußstanbe ist, so sehen wir unß berausaßt, bie 

Beitimmungen m § 6() ber Berwa[tungß,3nftmction mit bem Anfügen in Erinnerung gu bringen, baß bie säumigen Stiftungß, 
Commissionen ohne weiteres Ordnungsstrafen zu gewärtigen haben, wenn nicht innerhalb längstens 6 Wochen die ruckstäu- 
igen Rechnuugsvorlagcu erfolgen, ober gemäß § 114 der Kaffen- und Rechnungs-Instruktion um Fristverlängerung nachgesucht wirb. 

Karlsruhe, den 24. September 1875. 

Katholischer Oberstiftungsrath. 
3. E. e. Pr. 
Schmidt. Nufer. 

Pfründeausschreiben. 
Nachstehende Pfründen werden anmit zur Bewerbung ausgeschrieben: 

I. 

Sefenbmw, Recanatß $eibe[berg, mit einem Einfommen bon beiläufig 2500 Æ unb mit ber BerbinWicbfeit, eine 
ju 5% verzinsliche Provisoriumsschuld von restlich ca. 72-H. durch eine jährliche Zahlung von 20 Jk 57 H, 
unb eine weitere ebenfalls zu 5% verzinsliche Schuld im Betrag von 43 Jk 29 Û durch eine jährliche 
Zahlung von 10 Jk auf Kapital unb Zins an den Kirchenfond abzutragen. 

SBorblinoen, ©ecanatß ßegau, mit einem Einfommen bon beiläufig 1700 Æ unb mit ber Berbinbü#it, eine %ro. 
visoriiirnsschuld von restlich circa 120 Jk zur Deckung der Katasterverrneffnugskosten durch eine jährliche 
^aotiing von 27 Jk 43 2% auf Kapital unb Zins an den Dominieauerfoud in Eonstang abzutragen. 

IWcrlmgeM, ©ecanatß ginggau, Martin bon ÜRaber'scbcßBeneficium (mieberbo(t), mit einem Einfommeiibon 1380 

mit ben borgefebriebenen Zeugnissen belegten unb an Seine ßönigtiebe M zeezst ^ 
H. 

Eppingen, Decauats St. Leon, mit einem Einkommen von 1370 Jk 

berZerna unterworfene Bfrünbe haben ihre mit ben borgefchriebenen Zeugnissen belegten unb 
an Seine ßonig tcbc $obut ben (Broßbergog gerateten Bittgesuche um Resignation bon Seite Smerböcbst» 
beffetben mnerbatb ,ecbß 280# bei ®roßbergog(icbem ÜRinisterium beß 3nnern eingureicben. 

Verantwortliche Redaction: Erzb. Kanzlei. Druck und Verlag der I. Dilger'schen Buchdruckerei in Freiburg. 



Mitage juin àjeigebtatt. 

Rechenschastsbrricht 

des ZLonifacius-Wereins für das Jahr 1874. 

Z» unserm Bcdaucr» -rschà, d>- R-chnmg-àg. de- B-niso-iu-.B-rà,« pro 1S74 »nftttd. Di. Ursoch- dichr 

m,b wisz:«,..#..... i--.««... -»°- •<* ->-« «°- 
Orbnung, foiiberu ber ©rüge bet beitrüge ber lei^tercn Heberet megen. 

1. Freiburg 
(darunter die Müusterpfarrei mit 660 fl 

2. Decanat Buchen. 
3. „ Ettlingen 
4. „ Wiescnthal 
5. „ Villingen 
6. „ Lahr . 
7. „ Breisach 
8. „ Ottcrsweier 
9. „ Engen - 

10. „ Liuzgau 
11. „ Heidelberg 
12. „ Gernsbach 
13. „ Bruchsal 
14. „ Waibstadt 
15. „ Bischofshcim 
16. Lauda . 
17. „ St- Leon 
18. „ Freiburg 
19. „ Sigmariugcn 
20. , ßonftan; 
21. „ Offcnburg 
22. » $C9(W . 
23. „ Tribcrg 

1901 fl. 29 kr. 

) 24. Decanat Walldürn 
804 
622 
617 
611 
563 
486 
411 
364 
356 
353 
322 
318 
308 
279 
262 
248 
221 
213 
192 
191 
190 
165 

48 
38 
20 
16 
49 
45 
12V, 
43 
59 
50 
19 
43 
21 

8 
26 
18 
59 
13 
21 

"58 
, 23 

25. „ mettgou 
26. » SOMb^^ 
27. Meßkirch 
28. „ Vöringen 
29. „ Stockach 
30. „ Philippsburg 
31. „ Mosbach 
32. „ Krautheim 
33. „ Stühlingcn 
34. „ Mühlhausen 
35. „ Weinheim' 
36. » $c#gen 
37. n ©cifingen 
38. „ Endingen 
39. St. Peter exempt. 
40. Decanat Neuenburg 
41. » ßaigcrlod; 
42. Ausland - 
43. Außerordentliche Einnahme an Zins 125 „ 

Summa: 11,874 fl 

Porti, Verlust an Münzen - - 32 fl 

Uebertrag 10,007 fl. 
. 164 , 

148 
140 
140 
130 
123 

86 
86 
85 
85 
75 
73 
70 
68 
67 
45 
44 
28 
74 

58% kr. 
59 . 

8 „ 

36 . 

57 
27 
25 
11 
14 
13 
45 
59 
15 
23 
43 
20 

8 
55 
29 
14 

.20%%. 

8 fr 

Reinergebniß: 11,842 fl. 12% kr. 
Transport 10,007 fl. 58% kr. 



Diese Summe kam folgender Maßen zur Verwendung: 
a) an den Bcrnard'schen Fond zur Erhaltung confcssio- 

neller Schulen  5000 fl. 

b) insbesondere für die Schulen: 

1. Mannheim (Louisenhaus) ... 500 fl. 

2. Emmendingen  250 fl. 

3- Basel  250 fl. 
c) für Kirchenbauten in Baden: 

1. Neidenstein  400 fl. 

2. Attenberg  400 fl. 

3- Mauer  400 fl. 
d) für auswärtige Missionsslationen: 

1. Großorschersleben ständig ... 350 fl. 

2. Freudenberg in Westfalen ... 250 fl. 

3. Schlangcnbad, Kurort ... 300 fl. 

4. Weißenfcls, Sachsen .... 200 fl. 

Transport 8,300 fl. 

5. Bornheim b. Frankfurt 

6. Annen, Westfalen 

7. Alslebcn, Sachsen 

8. Nassau, Diöc. Limburg 

9. Braunschweig 

40. Höchsten, Diöc. Paderborn 

44. Gevelsberg, Westfalen 

42. Pohl, Nassau . 

43. Herborn, Nassau 

44. Arnstadt, Diöc. Paderborn 

45. Randers | 

46. Horscns s 

47. Verwaltungsgebühren 

48. Druck des Rechenschaftsberichtes 

Uebertrag 

Dänemark 

300 fl. 

250 ß. 

250 ß. 

300 ß. 

300 fl. 

200 fl. 

250 ß. 

200 ß. 
200 ß. 
450 fl. 

400 fl. 

450 fl. 

70 fl. 

43 fl. 

«summa: 44,583 fl. 

Disponible Einnahmsumme: 44,842 fl. 42% kr. 

Ausgaben: 44,583 fl. — kr. 

Cassarest: 259 fl. 42% kr. 

Freiburg, im September 4875. 

Das Diöcefan-Komits. 

Druck von I. Dilger, Freiburg. 


